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Erwägungen

E. 1
1.1Â Â Â Â Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit
dauernde ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes
Ã¼ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts; ATSG). Die InvaliditÃ¤t kann
Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes
Ã¼ber die Invalidenversicherung; IVG). ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der durch
BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte
und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise
Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen
Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). FÃ¼r die Beurteilung des Vorliegens einer
ErwerbsunfÃ¤higkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen
BeeintrÃ¤chtigung zu berÃ¼cksichtigen. Eine ErwerbsunfÃ¤higkeit liegt zudem nur vor,
wenn sie aus objektiver Sicht nicht Ã¼berwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG).

Â Â Â Â Â Â Â Â  BeeintrÃ¤chtigungen der psychischen Gesundheit kÃ¶nnen in gleicher
Weise wie kÃ¶rperliche GesundheitsschÃ¤den eine InvaliditÃ¤t im Sinne von Art. 4 Abs.
1 IVG in Verbindung mit Art. 8 ATSG bewirken. Nicht als Folgen eines psychischen
Gesundheitsschadens und damit invalidenversicherungsrechtlich nicht als relevant gelten
EinschrÃ¤nkungen der ErwerbsfÃ¤higkeit, welche die versicherte Person bei Aufbietung
allen guten Willens, die verbleibende LeistungsfÃ¤higkeit zu verwerten, abwenden
kÃ¶nnte; das Mass des Forderbaren wird dabei weitgehend objektiv bestimmt.
Festzustellen ist, ob und in welchem Umfang die AusÃ¼bung einer ErwerbstÃ¤tigkeit auf
dem ausgeglichenen Arbeitsmarkt mit der psychischen BeeintrÃ¤chtigung vereinbar ist.
Ein psychischer Gesundheitsschaden fÃ¼hrt also nur soweit zu einer ErwerbsunfÃ¤higkeit
(Art. 7 ATSG), als angenommen werden kann, die Verwertung der ArbeitsfÃ¤higkeit (Art.
6 ATSG) sei der versicherten Person sozial-praktisch nicht mehr zumutbar (BGE 131 V 50
Erw. 1.2 mit Hinweisen).

1.2Â Â Â Â Â Â Â Â  Anspruch auf eine Rente haben gemÃ¤ss Art. 28 Abs. 1 IVG
Versicherte, die:

a.Â Â Â Â Â Â Â  ihre ErwerbsfÃ¤higkeit oder die FÃ¤higkeit, sich im Aufgabenbereich
zu betÃ¤tigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen,
erhalten oder verbessern kÃ¶nnen;

b.Â Â Â Â Â Â Â  wÃ¤hrend eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich
mindestens 40 Prozent arbeitsunfÃ¤hig (Art. 6 ATSG) gewesen sind; und



c.Â Â Â Â Â Â Â  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8
ATSG) sind.

Â Â Â Â Â Â Â Â  Die seit dem 1. Januar 2004 massgeblichen Rentenabstufungen geben
bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 40 Prozent Anspruch auf eine Viertelsrente,
bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 50 Prozent Anspruch auf eine halbe Rente, bei
einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 60 Prozent Anspruch auf eine Dreiviertelsrente
und bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 70 Prozent Anspruch auf eine ganze Rente
(Art. 28 Abs. 2 IVG).

1.3Â Â Â Â  Ã■ndert sich der InvaliditÃ¤tsgrad einer RentenbezÃ¼gerin oder eines
RentenbezÃ¼gers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin
fÃ¼r die Zukunft entsprechend erhÃ¶ht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1
ATSG). Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Ã■nderung in den tatsÃ¤chlichen
VerhÃ¤ltnissen, die geeignet ist, den InvaliditÃ¤tsgrad und damit den Rentenanspruch zu
beeinflussen. Die Invalidenrente ist somit nicht nur bei einer wesentlichen VerÃ¤nderung
des Gesundheitszustandes, sondern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerblichen
Auswirkungen des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verÃ¤ndert
haben (BGE 130 V 349 f. Erw. 3.5, 117 V 199 Erw. 3b, 113 V 275 Erw. 1a mit Hinweisen).
Zeitlicher Referenzpunkt fÃ¼r die PrÃ¼fung einer anspruchserheblichen Ã■nderung
bildet die letzte (der versicherten Person erÃ¶ffnete) rechtskrÃ¤ftige VerfÃ¼gung, welche
auf einer materiellen PrÃ¼fung des Rentenanspruchs mit rechtskonformer
SachverhaltsabklÃ¤rung, BeweiswÃ¼rdigung und DurchfÃ¼hrung eines
Einkommensvergleichs (bei Anhaltspunkten fÃ¼r eine Ã■nderung in den erwerblichen
Auswirkungen des Gesundheitszustands) beruht; vorbehalten bleibt die Rechtsprechung zur
WiedererwÃ¤gung und prozessualen Revision (BGE 133 V 108 Erw. 5.4). Dagegen stellt
die bloss unterschiedliche Beurteilung der Auswirkungen eines im Wesentlichen
unverÃ¤ndert gebliebenen Gesundheitszustandes auf die ArbeitsfÃ¤higkeit fÃ¼r sich
allein genommen keinen Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG und alt Art. 41
IVG dar (BGE 112 V 372 Erw. 2b mit Hinweisen; SVR 1996 IV Nr. 70 S. 204 Erw. 3a;
Urteil des Bundesgerichts in Sachen C. vom 3. November 2008, 9C_562/2008, Erw. 2.1).

1.4Â Â Â Â  Um den InvaliditÃ¤tsgrad bemessen zu kÃ¶nnen, ist die Verwaltung (und im
Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ã¤rztliche und gegebenenfalls
auch andere Fachleute zur VerfÃ¼gung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der
Ã■rztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in
welchem Umfang und bezÃ¼glich welcher TÃ¤tigkeiten die versicherte Person
arbeitsunfÃ¤hig ist (BGE 125 V 261 Erw. 4). Im Weiteren sind die Ã¤rztlichen
AuskÃ¼nfte eine wichtige Grundlage fÃ¼r die Beurteilung der Frage, welche
Arbeitsleistungen der versicherten Person noch zugemutet werden kÃ¶nnen (BGE 125 V
261 Erw. 4 mit Hinweisen; AHI 2002 S. 70 Erw. 4b/cc).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Das Gericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und
demnach zu prÃ¼fen, ob die vorliegenden Beweismittel eine zuverlÃ¤ssige Beurteilung
des strittigen Leistungsanspruches gestatten. Hinsichtlich des Beweiswertes eines
Arztberichtes ist entscheidend, ob der Bericht fÃ¼r die streitigen Belange umfassend ist,
auf allseitigen Untersuchungen beruht, auch die geklagten Beschwerden berÃ¼cksichtigt,
in Kenntnis der Vorakten (Anamnese) abgegeben worden ist, in der Darlegung der
medizinischen ZusammenhÃ¤nge und in der Beurteilung der medizinischen Situation
einleuchtet und ob die Schlussfolgerungen des Experten begrÃ¼ndet sind (BGE 125 V 352



Erw. 3a, 122 V 160 f. Erw. 1c, je mit Hinweisen).

E. 2
2.1Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin begrÃ¼ndete die angefochtene VerfÃ¼gung damit,
dass gestÃ¼tzt auf das Y.___-Gutachten vom 8. Dezember 2007 in einer
behinderungsangepassten TÃ¤tigkeit von einer 70%igen ArbeitsfÃ¤higkeit auszugehen sei.
Bei einem leidensbedingten Abzug von 20 % ergebe sich so ein Invalideneinkommen von
rund Fr. 33'385.--, was bei einem Valideneinkommen von rund Fr. 56'760.-- zu einer
InvaliditÃ¤t von 41 % fÃ¼hre (Urk. 2).

2.2Â Â Â Â Â Â Â Â  DemgegenÃ¼ber machte der Vertreter des BeschwerdefÃ¼hrers im
Wesentlichen geltend, dass der BeschwerdefÃ¼hrer vor allem an den Folgen des Unfalls
vom 25. Oktober 1994 leide und die SUVA eine ganze Unfallrente ausrichte (Urk. 1).

2.3Â Â Â Â Â Â Â Â  Zeitliche Vergleichsbasis fÃ¼r die Beurteilung einer
anspruchserheblichen Ã■nderung bildet die VerfÃ¼gung vom 12. Februar 1996, welche
dem BeschwerdefÃ¼hrer mit Wirkung ab Oktober 1994 und ausgehend von einer
100%igen InvaliditÃ¤t eine ganze Rente zugesprochen hat (Urk. 7/20). In medizinischer
Hinsicht stÃ¼tzte sich die genannte VerfÃ¼gung auf den Bericht von Dr. med. Z.___,
Facharzt FMH fÃ¼r Physikalische Medizin und Rehabilitation, vom 9. November 1995
(Urk. 7/17). Dr. Z.___ diagnostizierte dannzumal ein Status nach distaler Tibia-, Talus- und
Calcaneusfraktur mit beginnender sekundÃ¤rer Arthrose im rechten Sprunggelenk zufolge
Stufenbildung an der GelenkflÃ¤che des Talus und der Tibia im OSG mit abgeflachtem
Calcaneus und mit zum Teil grÃ¶sseren spongiÃ¶sen Defekten bei deutlicher
InaktivitÃ¤tsosteoporose und Status nach Sudeck'scher Dystrophie; weiter ein
lumbovertebrales Rest-Syndrom mit wahrscheinlich pseudoradikulÃ¤rer
Schmerzausstrahlung in das rechte Bein. Seitens des RÃ¼ckenleides sei seit seinem letzten
Bericht eine Besserung feststellbar, nach seiner EinschÃ¤tzung habe aber der Unfall vom
25. Oktober 1994 zu einer Invalidisierung des BeschwerdefÃ¼hrers gefÃ¼hrt (Urk. 7/15).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Im Folgenden bleibt zu prÃ¼fen, ob gestÃ¼tzt auf das
Y.___-Gutachten von einer Verbesserung der gesundheitlichen Situation ausgegangen
werden kann.

2.4Â Â Â Â  Die fÃ¼r das Y.___-Gutachten vom 8. Dezember 2007 verantwortlichen
FachÃ¤rzte diagnostizierten eine fortgeschrittene posttraumatische Arthrose des oberen und
unteren Sprunggelenkes rechts, ein chronisches Lumbovertebralsyndrom, eine
mittelgradige depressive Episode sowie ohne Einfluss auf die ArbeitsfÃ¤higkeit ein
chronisch-lokales Zervikalsyndrom und eine medikamentÃ¶s eingestellte arterielle
Hypertonie. Aus somatischer Sicht sei in einer angepassten TÃ¤tigkeit von einer
RestarbeitsfÃ¤higkeit von 80 % auszugehen, aufgrund der depressiven Entwicklung liege
eine EinschrÃ¤nkung von 30 % vor. Insgesamt kÃ¶nne in einer behinderungsangepassten
TÃ¤tigkeit von einer ArbeitsfÃ¤higkeit von 70 % ausgegangen werden. Abgesehen von
den Zeiten voller ArbeitsunfÃ¤higkeit aus therapeutischen GrÃ¼nden kÃ¶nne seit dem
Unfallzeitpunkt vom 25. Oktober 1994 aus somatischer Sicht von einer 80%igen
ArbeitsfÃ¤higkeit ausgegangen werden. Aus psychiatrischer Sicht sei festzuhalten, dass Dr.
med. A.___ in seinem Gutachten vom 7. Juni 2000 von einer 50%igen ArbeitsunfÃ¤higkeit
aus rein psychiatrischer Sicht ausgegangen sei; diesbezÃ¼glich sei offensichtlich eine
Besserung des Gesundheitszustandes eingetreten (Urk. 7/109 S. 28 ff.).



2.5Â Â Â Â  Schon allein aufgrund der gestellten Diagnosen muss von einer
Verschlechterung der gesundheitlichen Situation ausgegangen werden. So fÃ¼hrte der
Unfall vom 25. Oktober 1994 im Verlauf der Jahre zu einer fortgeschrittenen
posttraumatischen Arthrose und auch die RÃ¼ckenbeschwerden haben verglichen mit dem
Bericht von Dr. Z.___ vom 9. November 1995 zugenommen. Ã■berdies leidet der
BeschwerdefÃ¼hrer neu unter einer mittelgradigen Depression, welche sich erst im
Verlaufe der Jahre entwickelt hat. Von einer Verschlechterung der gesundheitlichen
Situation gehen im Ã¼brigen auch die Gutachter des Y.___ aus, schÃ¤tzen aber die
verbleibende ArbeitsfÃ¤higkeit direkt nach dem Unfall erheblich hÃ¶her ein als dies Dr.
Z.___ dannzumal getan hat. Sodann stellt die lediglich unterschiedliche EinschÃ¤tzung der
ArbeitsfÃ¤higkeit bei einem im wesentlichen unverÃ¤ndert gebliebenen
Gesundheitszustand fÃ¼r sich allein genommen keinen Revisionsgrund dar (Urteil des
Bundesgerichts vom 3. April 2008 Erw. 3.2 [9C_733/2007]).

Â Â Â Â Â Â Â Â  Insgesamt ist festzuhalten, dass sich der gesundheitliche Zustand des
BeschwerdefÃ¼hrers seit der ursprÃ¼nglichen Rentenzusprache nicht verbessert hat, im
Gegenteil lassen die Ã¤rztlichen Schilderungen eher eine Verschlechterung vermuten. Der
BeschwerdefÃ¼hrer hat somit weiterhin Anspruch auf eine ganze Rente.

3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zusammenfassend fÃ¼hrt dies zur Aufhebung der angefochtenen
VerfÃ¼gung sowie zur Feststellung, dass der BeschwerdefÃ¼hrer weiterhin Anspruch auf
eine ganze Rente hat.

4.Â Â Â Â Â Â  Da es im vorliegenden Verfahren um die Bewilligung oder Verweigerung
von IV-Leistungen geht, ist das Verfahren kostenpflichtig. Die Gerichtskosten sind nach
dem Verfahrensaufwand und unabhÃ¤ngig vom Streitwert festzulegen (Art. 69 Abs. 1 bis
IVG in der seit dem 1. Juli 2006 in Kraft stehenden Fassung) und auf Fr. 800.-- anzusetzen.
Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens sind sie der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

5.Â Â Â Â Â Â Â Â  AusgangsgemÃ¤ss ist die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, dem
BeschwerdefÃ¼hrer eine angemessene ProzessentschÃ¤digung zu bezahlen, welche in
Anwendung von Art. 61 lit. g ATSG in Verbindung mit Â§ 34 des Gesetzes Ã¼ber das
Sozialversicherungsgericht des Kantons ZÃ¼rich, namentlich unter BerÃ¼cksichtigung
der Bedeutung der Streitsache und der Schwierigkeit des Prozesses auf Fr. 900.-- (inkl.
Barauslagen und MWSt) festzusetzen ist.

Das Gericht erkennt:

1.Â Â Â Â Â Â Â Â  In Gutheissung der Beschwerde wird die angefochtene VerfÃ¼gung
vom 17. September 2008 aufgehoben und es wird festgestellt, dass der BeschwerdefÃ¼hrer
weiterhin Anspruch auf eine ganze Rente hat.

2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 800.-- werden der Beschwerdegegnerin
auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der
Rechtskraft zugestellt.

3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdegegnerin wird verpflichtet, dem BeschwerdefÃ¼hrer
eine ProzessentschÃ¤digung von Fr. 900.-- (inkl. Barauslagen und MWSt) zu bezahlen.

4.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:

- Milosav Milovanovic

- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle



- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen

sowie an:

- Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft)

5.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung
beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90
ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend
folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach
Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2.
Januar (Art. 46 BGG).

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai
6, 6004 Luzern, zuzustellen.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines
Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen
Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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